
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Keine „Überstunden“ verschenken! 
Dienstvereinbarung zum Langzeitkonto zugestimmt 

 
Nach mehrmonatigen Verhandlungen – unter Federführung der ver.di-
Kollegen/-innen im Hauptpersonalrat – wurde der § 10 Abs. 6 TV BA (Lang-
zeitkonto im Rahmen der Arbeitszeitregelungen) mit Leben erfüllt. 
 
Am 07. Oktober 2009 hat der Hauptpersonalrat der Dienstvereinbarung (DV) 
zur Einrichtung eines Langzeitskontos im Rahmen der Arbeitszeiterfassung 
zu gestimmt. 
 
Maßgebend war für die ver.di-Mitglieder im Hauptpersonalrat eine arbeit-
nehmerfreundlichen Ausgestaltung, die u. a. auf Erfahrungen anderer ver.di-
Personalräte beruht. 
 
Die DV gilt leider nur für Arbeitnehmer/-innen und ISB-Beamte/-innen. Der
Übertragung dieser Möglichkeit auf die übrigen Beamtinnen und Beamten 
stehen zzt. noch beamtenrechtliche Vorschriften entgegen, deren Beseiti-
gung das ver.di-Bundesbeamtensekretariat vom Bundesinnenministerium 
fordert. 
 
Die Dienstvereinbarung, die in Kürze im BA-Intranet eingestellt wird, 
enthält u. a.: 
 
 Arbeitnehmer/-innen und ISB-Beamte/-innen können (freiwillig!) die Ein-

richtung eines Langzeitkontos beantragen und schließen dann einen Ein-
zelvereinbarung mit der Geschäftsführung ihrer Agentur ab. 
 

 200 Stunden können pro Abrechnungsjahr übertragen werden 
(maximal 4.000 Stunden können insgesamt auf dem Langzeitkonto
angesammelt werden), eine Rückübertragung in das laufende Arbeitszeit-
konto ist möglich (§ 5 Abs. 4). 
 

 während der Freistellungsphase wird das zuletzt bezogene Gehalt weiter-
gezahlt (für Funktionsstufen siehe § 4 Abs 2). 

 

02/2009 - Oktober 2009 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Möglichkeiten zur Inanspruchnahme sind: 
 
 sog. „Sabbat-Jahr“ (u.a. für Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen

usw.), 
 früheres Ende des Arbeitsverhältnisses vor dem Rentenbeginn, 
 Reduzierung des Arbeitsverhältnisses auf Teilzeitarbeit. 
 
Sollte ein „Störfall“ eintreten (Arbeitnehmer/-in kann Guthaben nicht mehr 
zweckentsprechend in Anspruch nehmen) wird das Zeitguthaben ausgezahlt.
 
Die Dienstvereinbarung tritt am 01. Dezember 2009 in Kraft. Sie steht einem 
zukünftigen Tarifvertrag ggf. in Form eines Zeitwertkontos nicht im Wege. 
 
Neben anderen fortschrittlichen Dienstvereinbarungen und Tarifverträgen 
hat ver.di für den Bereich der Arbeitsverwaltung auch hier wieder einen 
Schritt in die Zukunft gemacht und ein neues Kapitel in der Arbeitszeitpolitik 
aufgeschlagen. 
 
Wir würden gerne alle Kolleginnen und Kollegen mit in eine aktive Gestaltung 
der Zukunft der BA nehmen. 
 
Falls noch nicht bei ver.di – dann gleich beigefügte Beitrittserklärung ausfül-
len und an die ver.di-Vertrauensleute im Hause oder die nächste Geschäfts-
stelle zurücksenden. 

 
 

ver.di … wir den Agenturen für Arbeit 
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V.i.S.d.P.: 
Sandra Goldschmidt - verdi Landesbezirk - Niedersachsen-Bremen - Fachbereich Sozialversicherung 
Goseriede 10 - 30159 Hannover - sandra.goldschmidt@verdi.de
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